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5. Teiländerung des FNP
Sonderbaufläche Grundschule in Oberteuringen

I. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die 5. Teiländerung der Flächennutzungsplanfortschrei-

bung 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes Markdorf.

In diesem Rahmen soll die Grundschule von ihrem jetzigen Standort in der Augustin-Bea-Straße 2-6 an den

neuen Standort im Bereich der derzeitigen Tennisplätze verlegt werden.

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er -

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 das deut-

sche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei allen genehmigungs-

pflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Artenschutzbelange entsprechend

den europäischen Bestimmungen durch eine artenschutzrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.
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Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Abb. 2: Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes aus dem Abgrenzungsplan.
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1. Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten am 25.02.2019 und am 20.03.2019. Im Rah-

men der Übersichtsbegehungen wurde das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen

auf eine mögliche Nutzung durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen

relevanten Arten dokumentiert. Innerhalb des Gehölz- und Gebäudebestandes sowie der Grünlandflächen

als Haupteinheiten wurden Kleinstrukturen definiert, die als Habitate für Arten des Anhanges IV der FFH-

Richtlinie, für europäische Vogel- und Fledermausarten sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz

besonders oder streng geschützten Arten geeignet sein könnten. So wurden auch sämtliche Strukturen nach

vorjährigen Neststandorten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen etc. abgesucht.

Im Vordergrund der Ermittlung von potenziellen Arten stand auch die Selektion des Zielartenkonzeptes des

Landes Baden-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorge-

gebenen Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben des Naturraumes und der im Gebiet vorkommenden

Habitatstrukturen. Im Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten.

Außer 12 europäischen Vogel- und 19 Fledermausarten standen nach der Auswertung des ZAK zunächst bei

den Säugetieren der Biber (Castor fiber) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bei den Reptilien

die Zauneidechse (Lacerta agilis) sowie bei den xylobionten Käfern der Eremit (Osmoderma eremita) im Vor-

dergrund. Von den Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK der Hirschkäfer (Luca-

nus cervus) und die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) berücksichtigt werden.

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 25.02.2019 Reinhardt 13:15 - 13:30 Uhr 15 °C, sonnig, schwach windig Übersichtsbegehung

(2) 20.03.2019 Schurr 12:15 - 13:10 Uhr 11 °C, wolkenlos, windstill Übersichtsbegehung

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Übersichtsbegehung: Erfassung sämtlicher artenschutzrechtlich relevanter Strukturen, Tier- und Pflanzenarten

Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Oberteuringen im

Naturraum ‚Bodenseebecken‘ dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Habitat-

strukturen wurden ausgewählt:

• D2.2.2 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich ver-  

armt),

• D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte,

• D6.2 Baumbestände (Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsge-

hölze,  Fließgewässer  begleitender  baumdominierter  Gehölze  im  Offenland  (im  Wald  s.  

E1.7), Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen),
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• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden

oder Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom 

Menschen bewohnte Räume.

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 35 (37) Tierarten aus 4 (5) Artengruppen aufgeführt. Die Zahlan-

gaben in Klammern beinhalten neben den Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auch Arten des Anhan-

ges II. Die zu berücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK)

sind in Tabelle 7 im Anhang dieses Gutachtens dargestellt.
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2. Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG, der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen,

zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,

sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von

der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vor-

schriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug

praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach

gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmun-

gen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor,  wenn die Beeinträchtigung durch

den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi -

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen

nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot)

nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Stand-

orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor-

habens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die artenschutzrechtlichen Verbote

bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-

lässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-

ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 4
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II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

1. Lage des Untersuchungsgebietes

Das  Untersuchungsgebiet  liegt  auf  ca.  450  m  ü.  NHN  am  nordwestlichen  Ortsrand  der  Gemeinde

Oberteuringen. Im Norden grenzt ein Kindergarten mit umgebenden Außenanlagen sowie das dahinter gele-

gene Friedhofgelände an, im Osten die bestehende Bebauung und im Süden eine Ackerfläche. Im Westen

verläuft die Rotach mit einem bachbegleitenden Gehölzstreifen. Zwischen der Rotach und den Tennisplätzen

führt zudem ein Fuß- und Radweg entlang.
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Abb. 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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2. Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die überplante Fläche wird überwiegend von einem Tennisplatz mit sechs Spielfeldern und dem südöstlich

gelegenen Vereinsgebäude eingenommen. Randlich und in der Mitte zwischen den nördlich und südlich

gelegenen Feldern befinden sich Grünlandflächen und kleinere Gehölzbestände.

Bei den Wiesen handelt es sich um häufig gemähtes und

artenarm ausgeprägtes Intensivgrünland. Die grasdominier-

ten Bestände werden von Wiesen-Rispengras (Poa praten-

sis),  Kriechendem  Günsel  (Ajuga  reptans),  Gundelrebe

(Glechoma hederacea),  Gänseblümchen (Bellis perennis),

Kriechendem Fingerkraut (Potentilla reptans) und Gemeiner

Schafgarbe (Achillea millefolium) geprägt.

Östlich der Spielfelder und damit  nördlich des Vereinsge-

bäudes  befinden  sich  einige  wenige  Gehölzpflanzungen.

Während sich östlich an der Häuserwand des Vereinsgebäudes eine etwa 7 m lange Thujahecke und eine

Korkenzieher-Hasel befindet, stehen auf der nördlich angrenzenden Grün- und Spielplatzfläche ein großer

Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) und eine große  Hainbuche (Carpinus betulus). Oberhalb der kleinen

Zuschauertribüne am nördlichen Spielfeldrand wurden immergrüne, bodendeckende Gehölze und zwei Ha-

selbüsche gepflanzt.
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Abb. 6: Ausschnitt aus dem nördlich gelegenen 
Grünlandbestand.

Abb. 5: Überblick über den Geltungsbereich aus süd-westlicher Richtung. Umzäunte Spielfelder des Tennisplatzes mit 
umgebenden Grünlandflächen und das Vereinsgebäude rechts im Hintergrund.

Abb.  4:  Überblick  über  den  Geltungsbereich  aus  nördlicher  Richtung.  Trampelpfad  innerhalb  des  Intensivgrüns.
Umzäunte Tennisfelder mit kleiner Zuschauertribüne (links). Verlauf der Rotach mit uferbegleitenden Gehölzen (rechts).
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1. Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Tab. 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 8222-342 FFH-Gebiet: Rotachtal Bodensee angrenzend

(2) 4.093 Naturschutzgebiet: Altweiherwiese 430 m O

(3) 1-8222-435-4920 Offenlandbiotop: Rotach mit begleitendem Gehölzsaum südlich Neuhaus angrenzend

(4) 1-8222-435-4951 Offenlandbiotop: Bachlauf am nördlichen Ortsrand von Oberteuringen 300 m SO

(5) 2-8222-435-4793 Waldbiotop: Weiher N Oberteuringen 270 m N

(6) 4.35.003 Landschaftsschutzgebiet: Altweiherwiese und Taldorfer Bach 490 m NO

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Schutzgebiete. Die beiden nächst gelegenen sind ein FFH-

Gebiet und ein Offenlandbiotop angrenzend in westlicher Richtung. Es wird konstatiert, dass vom Vorhaben

keine erheblichen negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung aus-

gehen.
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Abb. 7: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © Landesamt 

für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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3.2. Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent-

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ stellt  im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland tro-

ckener, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernräumen, Kernflächen

und Suchräumen unterschieden. Kernbereiche werden als Flächen definiert, die aufgrund ihrer Biotopaus-

stattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Lebens-

gemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den Kern-

flächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden soll.

Abb. 8: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (weiß gestrichelte Linie)

Der  Geltungsbereich  tangiert  keine  ausgewiesenen  Biotopverbundflächen  des  landesweiten  Biotopver-

bundes. Zwar kann auch das Fließgewässer der Rotach und das uferbegleitende Gehölz als lokaler Biotop-

verbund verstanden werden, jedoch findet in diese Strukturen im Rahmen des Vorhabens kein Eingriff statt.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine hochwertigen Strukturen vorhanden, die sich zudem in den Bio-

topverbund eingliedern könnten. Somit ist mit einer erheblichen Verschlechterung der Biotopverbundfunktion

durch die Umsetzung des Vorhabens nicht zu rechnen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 8
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III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor -

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs -

zustandes der lokalen Population führt.

Tab. 3: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 

Blütenpflanzen

nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten 

Farn- und Blütenpflanzen war nicht zu erwarten. Zwar liegt der

Untersuchungsraum innerhalb bzw. in der Umgebung der 

Hauptverbreitungsgebiete des Frauenschuhs (Cypripedium 

calceolus), des Sumpf-Glanzkrauts (Liparis loeselii) und des 

Bodensee-Vergißmeinnichts (Myosotis rehsteineri) jedoch 

existieren im Gebiet nicht die von der jeweiligen Art benötigten

Habitatbedingungen.

Für den Frauenschuh fehlen lichte (Nadel-)Wälder und ge-

büschreiche Magerrasen, das Sumpf-Glanzkraut benötigt nas-

se, kalkreiche Torfböden in Flach- und Zwischenmooren und 

das Bodensee-Vergißmeinnicht ist nur an den mehrmonatigen 

Überschwemmungsufern des Bodensees zu finden. Nachwei-

se planungsrelevanter Arten dieser Gruppe konnten auch 

während der Begehung nicht erbracht werden. Ein Vorkom-

men kann demnach ausgeschlossen werden.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 

(ohne Fledermäuse)

wenig geeignet – Die in Baden-Württemberg streng ge-

schützten Arten und die FFH-Arten, die z.T. in begrenzten und 

gut bekannten Verbreitungsgebieten auftreten, waren im Um-

feld des Planungsraumes mit Ausnahme der Haselmaus 

(Muscardinus avellanarius) und des Bibers (Castor fiber) nicht 

zu erwarten.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 9
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Tab. 3: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Säugetiere 

(ohne Fledermäuse)

Das Vorkommen der Haselmaus innerhalb des Geltungsberei-

che kann aufgrund fehlender geeigneter Lebensraumstruktu-

ren ausgeschlossen werden. Als einzige Gehölzstrukturen in-

nerhalb des Eingriffsbereiches kommen zwei vereinzelt ste-

hende Haselbüsche, isoliert gelegene Bodendecker sowie ein 

Tulpenbaum und eine Hainbuche vor. Diese besitzen nicht die 

benötigte Tiefe, bieten nicht eine über das ganze Jahr verteilt 

verfügbare Nahrungsgrundlage und liegen nicht im Verbund 

mit größeren Gehölzbeständen. Ein Vorkommen der Hasel-

maus kann somit ausgeschlossen werden.

Für den Biber sind Vorkommen entlang der Rotach bekannt, 

weshalb auch der westlich angrenzende Gewässerabschnitt 

im Managementplan des FFH-Gebietes als Lebensstätte der 

Art ausgewiesen wurde. Nagespuren, mit Bibergeil markierte 

Bereiche eines Territoriums, Biberrutschen oder Baue konnten

während der Begehung nicht nachgewiesen werden. Ein Vor-

kommen innerhalb des Geltungsbereiches ist ausgeschlossen 

und im Wirkraum ergaben sich keine Hinweise einer Nutzung. 

Das Eintreten von Verbotstatbeständen kann derzeit ausge-

schlossen werden.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Fledermäuse wenig geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch Fledermäu-

se als Jagdhabitat und Quartier war vorab nicht auszuschlie-

ßen. Es erfolgte eine Begehung der Örtlichkeiten zur Potenzi-

alabschätzung.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.1).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Vögel potenziell geeignet – Es existieren potenzielle Nistmöglich-

keiten für wenig störungsempfindliche und kulturfolgende Ge-

hölzfreibrüter und Gebäude- bzw. Nischenbrüter.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.2).

alle Vögel mind. besonders 

geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien nicht geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten waren auf-

grund der Biotopausstattung nicht zu erwarten. Es existieren 

weder geeignete Versteckmöglichkeiten und Plätze zur 

Thermoregulation im Gebiet, noch grabbare ungestörte Berei-

che zur Eiablage.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Amphibien nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten 

Amphibienarten konnte aufgrund nicht geeigneter Habitat-

strukturen im Geltungsbereich ausgeschlossen werden.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL
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5. Teiländerung des FNP
Sonderbaufläche Grundschule in Oberteuringen

Tab. 3: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Wirbellose nicht geeignet – Planungsrelevante Evertebraten wurden auf-

grund der für sie fehlenden Biotopausstattung nicht erwartet. 

Für den im ZAK aufgeführten Eremit (Osmoderma eremita) 

sind keine totholzreichen und ausreichend großen Bäume mit 

Mulmhöhlen in großer Höhe innerhalb des Geltungsbereiches 

vorhanden. Ebenso fehlen für den nach Anhang-II der FFH-RL

geschützten Hirschkäfer (Lucanus cervus) wärmebegünstigt 

gelegene Altholzbestände und Wurzelstubben zur Larvalent-

wicklung.

Ein Vorkommen der vom ZAK genannten, nach Anhang II der 

FFH-RL geschützten Bauchigen Windelschnecke (Vertigo 

moulinsiana) wird im Plangebiet ebenfalls ausgeschlossen, da

die erforderlichen Habitatbedingungen (Nassgrünland, Röh-

richte) hier nicht vorliegen.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL
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5. Teiländerung des FNP
Sonderbaufläche Grundschule in Oberteuringen

1. Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 8222 (SO) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. Fehler: Referenz nicht gefunden dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jün-

gere Nachweise (l) von drei Fledermausarten und ältere Nachweise (m) von einer Fledermausart vor. Die

Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK stammenden Arten

sind mit "ZAK" angegeben. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem Jahr 2000, so ist zu-

sätzlich "1990-2000" vermerkt.

Tab. 4: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 8222 SO) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand.1

Deutscher Name Wissenschaftliche
Bezeichnung

Vorkommen2 3 bzw.
Nachweis

Rote Liste
B-W 1)

FFH-
Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii ZAK 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NQ (1990-2000) / ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii l 2 II / IV + + - - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii NQ / ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Großes Mausohr Myotis myotis m (1990-2000) / ZAK 2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NQ (1990-2000) / ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri ZAK 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri NQ / ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ / ZAK i IV + - + ? -

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii NQ / ZAK D IV + ? + + +

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii l / ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus l / ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus NQ / ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus NQ / ZAK G IV + ? - - -

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros ZAK 0 IV ? ? ? ? ?

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NQ / ZAK i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.

2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 8222 SO

1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

2 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

3 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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5. Teiländerung des FNP
Sonderbaufläche Grundschule in Oberteuringen

Tab. 4: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 8222 SO) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand.

0: ausgestorben oder verschollen 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet

3: gefährdet D: Datengrundlage mangelhaft G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes

i: gefährdete wandernde Tierart

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die  aktiven  Phasen  gliedern  sich  in  den  Frühjahrszug vom  Winterquartier  zum Jahreslebensraum im

(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende

Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der Wo-

chenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.

Quartierkontrollen: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunächst die Gehölze im Gebiet

nach Höhlen und Spalten abgesucht. Es konnten in den Bäumen und Gebüschen keine Strukturen registriert

werden, die sich für Fledermäuse als Quartier oder Hangplatz eignen.

Zudem wurde auch das Ver-

einsgebäude  nach  Nut-

zungsspuren  und  potenziell

geeigneten  Spaltenberei-

chen  abgesucht.  Zwischen

dem Dachüberstand und der

Außenfassade befinden sich

kleine  Spaltenbereiche,  die

potenziell  als  Hangplatz ge-

nutzt  werden  können.  Spu-

ren, die auf eine bisherige Nutzung hindeuten würden (z.B. Kot- und Urinspuren, Sekretverfärbungen), konn-

ten jedoch nicht festgestellt werden.
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Abb. 9: Spaltenbereiche zwischen dem Dachüberstand und der Außenfassade des 
Tennis-Vereinsheims.



5. Teiländerung des FNP
Sonderbaufläche Grundschule in Oberteuringen

Das Vorhandensein eines Winterquartiers innerhalb des Gebäude- und Gehölzbestandes kann in jedem Fall

ausgeschlossen werden. Da das Übertagen von Einzeltieren in kleinsten, vom Boden aus nicht einsehbaren

Spalten in den Gehölzen für möglich gehalten werden muss, dürfen neben dem Gebäudeabriss auch die

Baumfällungen nur außerhalb der aktiven Phase der Fledermäuse erfolgen, also nicht im Zeitraum vom

1. März bis 31. Oktober (besser noch bis 15. November).

Eine Nutzung der Vorhabensfläche als Jagdraum kann nicht gänzlich aus-

geschlossen werden, jedoch ist im Gebiet aufgrund der starken anthropo-

gen überprägten Nutzung und Versiegelung nicht mit dem Vorhandensein

eines essentiellen Nahrungshabitate für die lokale Fledermauspopulation

zu rechnen. Als Jagdraum besser geeignet sind hierbei die westlich an-

grenzenden Gewässer-  und Ufergehölzbereiche  der  Rotach,  in  welche

kein Eingriff erfolgt.

An einer Eiche entlang des Rotach-Ufers, unweit des Eingriffsbereiches

wurde eine Fledermaus-Großraumhöhle aufgehangen. Auf einen  Besatz

wurde diese während der Begehung zwar nicht überprüft, jedoch wurde

auf Anfrage von der Gemeinde mitgeteilt, dass bei einer jüngst stattgefun-

denen Kontrolle des Kastens durch Mitarbeiter des Bauhofes keine Nut-

zung durch Fledermäuse nachgewiesen werden konnte. Es wurde dabei

jedoch eine Meise innerhalb der Höhle angetroffen.

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch das Freiräumen des Baufeldes werden unter Einhal-

tung des § 39 BNatSchG Abs. 5 Satz 2 ausgeschlossen. Es kommen innerhalb des gesamten Geltungsbe-

reiches keine Strukturen vor, die als Winterquartier für Fledermäuse geeignet sind.

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) kann somit ausge-

schlossen werden. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird unter Einhaltung der genannten Maßnahmen ausge-

schlossen.
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Abb. 10: Fledermaus-
Großraumhöhle in der Umgebung 
des Geltungsbereiches
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2. Vögel (Aves)

Im Rahmen der Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelgemeinschaft mit

erfasst. Die angetroffenen Arten aus der Übersichtsbegehung können dabei jedoch nur als kleiner Ausschnitt

des Frühjahrsaspektes verstanden werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Begehung beobachteten Vogelarten innerhalb des

Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer Rei-

henfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeichnung

und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von  SÜDBECK ET AL (2005) veröffentlichte

Abkürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Ab-

kürzungen und Codierungen erklärt.

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen, ob diese als

Brutvogel (B), Brutvogel in der Umgebung (BU) oder als Nahrungsgast (NG) zugeordnet wird. Dabei gilt der

qualitativ höchste Status aus den Beobachtungen. Wurde z.B. eine Art zunächst bei der Nahrungssuche

(NG) im Wirkungsraum des Geltungsbereiches beobachtet, nachfolgend ein Brutplatz in der Umgebung (BU)

entdeckt, so wird diese Art unter (BU) geführt.

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.

Tab. 5: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name
Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Abk.4 Gilde
Status &

(Abundanz)
RL

BW5 § Trend

1 Amsel Turdus merula A zw BU ? * § +1

2 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BU ? * § +1

3 Buchfink Fringilla coelebs B zw BU ? * § -1

4 Haussperling Passer domesticus H g BU ? V § -1

5 Kohlmeise Parus major K h BU ? * § 0

6 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw NG * § 0

7 Stockente Anas platyrhynchos Sto b BU ? V § -1

8 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw DZ * § -2

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde: b : Bodenbrüter g : Gebäudebrüter h : Höhlenbrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

4 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. 
SUDFELDT (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

5 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I. FÖRSCHLER, J. HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Tab. 5: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung NG = Nahrungsgast

BU = Brut in direkter Umgebung um den Geltungsbereich DZ = Durchzügler, Überflug

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste

§: Gesetzlicher Schutzstatus § = besonders geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen acht Arten zählen zu unterschiedlichen Brutvogelgemeinschaf-

ten. Dort sind einerseits Vergesellschaftungen von solchen der Siedlungsbereiche, der Gärten und Parks so-

wie der siedlungsnahen und von Gehölzen bestimmten Kulturlandschaft zu finden. Reine Offenlandarten der

Wiesen und Felder fehlen erwartungsgemäß im Gebiet. Von den im ZAK aufgeführten Vogelarten konnte kei-

ne registriert werden.

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden jahreszeitlich bedingt kei-

ne aktuellen Vogelbruten festgestellt. Zudem konnte lediglich in ei-

nem nördlich des Geltungsbereiches überhängendem Gehölz ein

Altnest eines kleinen Freibrüters entdeckt werden.

Grundsätzlich ist im Gebiet nicht mit dem Vorkommen seltener, stö-

rungsempfindlicher  Arten zu rechnen,  da eine rege Nutzung des

Geländes durch Spaziergänger, Fahrradfahrer, Schul- und Kinder-

gartenkinder sowie Tennisspieler  stattfindet.  Eine Brut  ist  nur  für

ubiquitäre, kulturfolgende Arten zu erwarten.

Zum Schutz von Vögeln sind notwendige Gehölzrodungen und Gebäudeabbrüche lediglich außerhalb der

Vogelbrutperiode, also nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. September, zulässig.

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurde eine ehemalige Fortpflanzungs- und Ruhestätte eines Gehölzfrei-

brüters registriert. Eine Beschädigung oder Zerstörung kann unter Einhaltung der Rodungs- und Abrisszeiten

ausgeschlossen werden.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-

grenzenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten.

✔Unter Einhaltung des Rodungs- und Abrisszeitraumes kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5

BNatSchG ausgeschlossen werden.
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Abb. 11: Altnest eines kleinen Gehölzfrei-
brüters am Rand des Geltungsbereiches.
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IV. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 6: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines

Vögel ggf. betroffen • potenzieller  Verlust  eines  Teil-Nahrungshabitats
und  Teil-Lebensraumes  für  Vogelarten  durch
Gehölzrodungen und Flächenversiegelung

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse ggf. betroffen • potenzieller  Verlust  eines  Teil-Jagdhabitats  und
von Tagesruheplätzen für Fledermausarten durch
Gehölzrodungen und Flächenversiegelung

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

CEF- / FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse

ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im

Zeitraum vom 01. März bis 31. Oktober (besser noch 15. November), zulässig.
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V. Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Oberteuringen

Tab. 7: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status

Krite-
rien ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a, 3 - 3 2 II, IV §§

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros LB 2 - 1 0 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Steinkauz Athene noctua N 6 - 2 V - §§

Weißstorch Ciconia ciconia N 7 x 3 V I §§

Zielarten Amphibien und Reptilien

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§
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Tab. 7: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Zielarten Sonstiger Artengruppen

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - - D D IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart  Gruppe  A;  vom Aussterben  bedrohte  Arten  und  Arten  mit  meist  isolierten,  überwiegend  instabilen  bzw.  akut
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien):

Zur  Einstufung  als  Landesart:  1  (sehr  selten);  2  (hochgradig  gefährdet);  3  (sehr  hohe  Schutzverantwortung);  4
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur  Einstufung  als  Naturraumart:  2a  (2,  aber  noch  in  zahlreichen  Naturräumen  oder  in  größeren  Beständen);  5  (hohe
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deut liche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der
Angaben  wird  keine  Gewährleistung  übernommen,  zu  den  aktuellen  Einstufungen  siehe  Wisia  Datenbank  des  BfN:
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

0 ausgestorben oder verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

D Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich

G Gefährdung anzunehmen
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Tab. 7: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

oE ohne Einstufung
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